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VERORDNUNG (EG) Nr. 546/2000 DER KOMMISSION
vom 14. März 2000

zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 2367/1999 zur Eröffnung der vorbeugenden Destillation
gemäß Artikel 38 der Verordnung (EWG) Nr. 822/87 des Rates für das Wirtschaftsjahr 1999/2000

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 822/87 des Rates vom
16. März 1987 über die gemeinsame Marktorganisation für
Wein (1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 1677/
1999 (2), insbesondere auf Artikel 38 Absatz 5,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die vorbeugende Destillation gemäß Artikel 38 der
Verordnung (EWG) Nr. 822/97 wurde eröffnet durch die
Verordnung (EG) Nr. 2367/1999 (3), geändert durch die
Verordnung (EG) Nr. 286/2000 (4).

(2) Da die im laufenden Wirtschaftsjahr verfügbaren
Mengen jetzt bekannt sind, sollte die für die Gemein-
schaft vorläufig festgesetzte Gesamtmenge Tafelwein
unter Zugrundelegung der endgültigen Angaben geän-
dert und von 10 auf 12 Mio. hl erhöht werden. Die
Aufteilung dieser Menge auf die einzelnen Weinbauge-
biete ist daher zu ändern.

(3) Zur ordnungsgemäßen Verwaltung dieser Maßnahme
muß diese Verordnung ab dem Datum der Mitteilung
gemäß Artikel 1 Absatz 5 der Verordnung (EG) Nr.
2367/1999 anwendbar sein.

(4) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Wein —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Verordnung (EG) Nr. 2367/1999 wird wie folgt geändert:

1. In Artikel 1 Absatz 1 und Artikel 1 Absatz 5 wird die
Angabe „10 Millionen Hektoliter“ ersetzt durch die Angabe
„12 Millionen Hektoliter“.

2. Die Tabelle in Artikel 1 Absatz 1 Unterabsatz 2 wird durch
folgende Tabelle ersetzt:

(in Hektoliter)

„Gebiet 1 (Deutschland) 468 079

Gebiet 2 (Luxemburg) 0

Gebiet 3 (Frankreich) 787 500

Gebiet 4 (Italien) 4 360 000

Gebiet 5 (Griechenland) 226 069

Gebiet 6 (Spanien) 5 676 122

Gebiet 7 (Portugal) 470 000

Österreich 12 230“.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im Amts-
blatt der Europäischen Gemeinschaften in Kraft.

Sie gilt mit Wirkung vom 24. Februar 2000.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 14. März 2000

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission
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